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Schul- und Hausordnung 
 

 

A. Schulordnung 
 

Die Schulpflicht ergibt sich aus dem Schulgesetz für Baden-

Württemberg (SchG §72-84). Die für die Berufliche Schule 

Münsingen geltenden Einzelregelungen über die 
 

▪ Teilnahmepflicht am Unterricht und damit eventuell 

verbundenen Betriebspraktika 

▪ termingerechte Entschuldigungspflicht bei Abwesen-

heit 

▪ Befreiung vom Unterricht 
 

finden sich in der Erklärung, die die Schülerinnen und Schüler 

bei der Aufnahme des Unterrichts an der Beruflichen Schule 

Münsingen erhalten und deren Kenntnis durch Unterschrift 

bestätigt wird. 
 
 

B. Hausordnung 
 

Das Zusammenleben in der Schulgemeinschaft erfordert von 

allen am Schulleben Beteiligten gegenseitige Rücksichtnah-

me. Alle am Schulleben Beteiligten sind für die Ordnung und 

Sauberkeit im Schulbereich mitverantwortlich. Der Schulbe-

reich umfasst alle Schulgebäude, den Pausenhof und die an 

die Gebäude angrenzenden Flächen.  
 

1. Die Schulgebäude werden an den Wochentagen um 

07:00 Uhr geöffnet. Ab dieser Uhrzeit steht den 

Schülerinnen und Schülern der Aufenthaltsraum zur 

Verfügung. Außerhalb der Unterrichtszeiten können 

die Schülerinnen und Schüler den Pausenhof, den 

Aufenthaltsraum sowie nachmittags einen Stillar-

beitsraum nutzen. 

2. Die Räume, in denen kein Unterricht stattfindet, sind 

abgeschlossen. 

3. Die Unterrichtsräume sind durch die Klassen nach 

dem Unterrichtsende sauber zu verlassen. Reini-

gungsgeräte stehen in den Klassenzimmern bereit. 

Der Ordnungsdienst in den jeweiligen Klassen wird 

von der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer ge-

regelt. 

4. Das Essen ist während des Unterrichts nicht gestat-

tet. Das Trinken während des Unterrichts regeln die 

jeweiligen Lehrkräfte. Für Fachräume gilt ein Ess- 

und Trinkverbot. 

5. Während der großen Pause verlassen alle Schüle-

rinnen und Schüler die Unterrichtsräume. Die Räume 

werden durch die zuletzt unterrichtende Lehrkraft 

verschlossen. 

6. Flure und Treppenhäuser in den Schulgebäuden dür-

fen nicht durch den Aufenthalt von Schülerinnen und 

Schülern versperrt werden, weil die Fluchtwege frei-

zuhalten sind. 

7. Das eigenmächtige Verlassen des Schulgeländes 

während der Unterrichtszeit kann (mit Ausnahme der 

Mittagspause) den Verlust des Versicherungsschut-

zes nach sich ziehen und geschieht auf eigenes Ri-

siko. 

8. Alkohol und andere Drogen sind im Schulbereich 

grundsätzlich verboten. Für das Rauchen gilt die von 

der Gesamtlehrerkonferenz beschlossene und durch 

die Schulkonferenz bestätigte Regelung. 

9. Für Zigarettenkippen sind die bereitgestellten Ascher 

zu benutzen. Schülerinnen und Schüler, die sich 

nicht daran halten, müssen mit Sanktionen durch die 

Schule rechnen. Der pünktliche Unterrichtsbeginn 

muss trotz der Raucherlaubnis für volljährige Schüle-

rinnen und Schüler gewährleistet sein. 

 

 

10. Schulfremde technische Geräte (z. B. Handys, MP3-

Player, transportable Computer einschließlich Tab-

lets, Laserpointer, Digitalkameras) dürfen von Schü-

lerinnen und Schülern während des Unterrichts nicht 

verwendet werden. Ausnahmen können nur durch 

die jeweilige Lehrkraft gemacht werden. 

11. Das Fotografieren und Filmen von Personen im 

Schulbereich, bzw. das Mitschneiden von Unter-

richtsstunden, Beratungsgesprächen usw. durch 

Handy oder andere Aufnahmegeräte ist untersagt. 

Ausnahmen können nur durch die jeweilige Lehrkraft 

gemacht werden. 

12. Die Schule übernimmt für Schäden, Diebstahl und 

Verlust von Wertgegenständen keinerlei Haftung. 

Fundsachen können beim Hausmeister oder im Sek-

retariat abgegeben bzw. abgeholt werden. 

13. Für mutwillige Beschädigung von Schuleigentum 

(Bücher, Mobiliar, technische bzw. sächliche Aus-

stattung der Räumlichkeiten) muss Schadensersatz 

geleistet werden. 

14. Unfälle in der Schule oder auf dem Schulweg sollten 

der Schulleitung über das Sekretariat umgehend 

gemeldet werden. 

15. Den Anweisungen der Schul- und Abteilungsleitun-

gen, der Lehrerinnen und Lehrer und des Hausmeis-

ters ist Folge zu leisten. 
 

 

C. Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen 
 

Verstöße gegen die Schul- und Hausordnung ziehen Erzie-

hungs- und Ordnungsmaßnahmen nach sich. Diese umfassen 

sowohl pädagogische Maßnahmen (z. B. Eintrag in das Klas-

senbuch, Abmahnung, Nachsitzen) als auch Ordnungsmaß-

nahmen nach §90 des Schulgesetzes, die in letzter Konse-

quenz bis zum dauernden Ausschluss aus der Schule führen 

können.  


